
Brief                          

(ZB II)

Schein                              

(ZB I)

Neuzulassung                                                                                                                                  
(das Fahrzeug war noch nie zugelassen)

X X *1 X *2 X X
X                                           

(sofern ZB II noch 
nicht erstellt wurde)

eigenes außer Betrieb gesetztes Fahrzeug zulassen X X X** X X *1 X *2 X

Fahrzeug ist zugelassen X X X X X* *1 X *2 X

Fahrzeug ist außer Betrieb gesetzt X X X** X X *1 X *2 X

Sonstiges

Technische Änderung X X X *1 X X

Wohnortwechsel X X *1 *2 X

Namensänderung X X X *1 *2 X

Saisonzeitänderung X X X X X *1 *2 X

Fahrzeug aus einem anderen Landkreis

Fahrzeug ist zugelassen X X X X X *1 X *2 X

Fahrzeug ist außer Betrieb gesetzt X X X** X X *1 X *2 X

Abmeldung X X X *2

Ersatzpapiere

verlorener Fahrzeugschein (ZB I) X X *3 *2 X

gestohlener Fahrzeugschein (ZB I) X X *1 *2 X X

verlorener Fahrzeugbrief (ZB II)  X X *3 *2 X

gestohlener Fahrzeugbrief (ZB II) X X *1 *2 X X

verlorene Kennzeichen X X X *4 *3 *2 X

gestohlene Kennzeichen X X X *4 *1 *2 X X

Kurzeitkennzeichen für Kurzzeitkennz. *1 *2 X

Ausfuhrkennzeichen

Fahrzeug ist zugelassen X X X
für Ausfuhrkennz. 
(Versicherungs-

bestätigungskarte)
X *1

X            
(Steuerbescheid + 

Zahlungsnachweis)
X

Fahrzeug ist außer Betrieb gesetzt X X X** X
für Ausfuhrkennz. 
(Versicherungs-

bestätigungskarte)
*1

X            
(Steuerbescheid + 

Zahlungsnachweis)
X

neue Plaketten X X X

Fahrzeug aus einem EU-Mitgliedsstaat X X*** X X X*** *1 X *2 X X X

X       - muss vorhanden sein *1    - wenn Sie nicht der Fahrzeughalter sind

X*     - sofern ein Kennzeichenwechsel vorgenommen werden soll *2    - falls zutreffend

X**   - wenn das Fahrzeug vor dem 01.10.2005 abgemeldet wurde *3    - Abgabe einer Eidesstattlichen Erklärung durch autorisierte Person erforderlich (Halter bzw. Geschäftsführer etc.)

X*** - sofern vorhanden *4    - das zweite vorhandene Kennzeichen ist vorzulegen (bei PKW, LKW etc.)

amtl.                          

Kenn-  

zeichen

Umschreibung

benötigte KFZ - Zulassungsunterlagen

Einzugs-                              

ermächtigung (vom 

Fahrzeughalter)

Gutachten                           

der Prüf-                              

organisation

Zulassungsvorgang

Personalausweis (Orig.)                                           

bzw. Pass (Orig.)                                  

mit Meldebeschein.                                                 

(1 Jahr gültig)

Verwer-                           

tungs-                                  

nachweis

Voll-   

macht

1. COC - Bescheinigung,                                                         

2. Datenbestätigung                                                           

3. Gutachten gem.                                           

§ 21 StVZO oder                                                                              

4. Gutachten gem.                                                    

§ 13 EG-FGV

Polizei-                       

anzeige

Gewerbe-                      

anmeldung,                   

Handels-                     

register

Eigentums- 

nachweis

Fahrzeug aus dem Landkreis Märkisch - Oderland

Umschreibung

elektronische 

Versicherungs-

bestätigungs-

nummer                                                   

(7-stellig)

HU 

Bericht

Abmelde-                         

beschei-                         

nigung 

Fahrzeug -                             

(Zulassungs-                                    

bescheinigung)



WWW.MAERKISCH-ODERLAND.DE (HIER FINDEN SIE DAS FORMULAR FÜR DIE VOLLMACHT UND DIE EINZUGSERMÄCHTIGUNG)


